
PRAXIS & WIRTSCHAFT • STEUER

Das „Oma-Steuersparmodell“
Elegante Absetzmöglichkeit von Kinderbetreuungskosten
AUCH DIE GROSSMUTTER kann eine
„pädagogisch qualifizierte Person“ sein,
wenn sie einen der auf der Homepage des
BMWFJ angeführten Kurse besucht und
nicht im Haushalt des Kindes wohnt. Wenn
die Eltern dann an die Oma für die Kinder-
betreuung eine Vergütung bezahlen, können
sie diese als Kinderbetreuungskosten steu-
erlich absetzen. Vorausgesetzt, dass der
Höchstbetrag von 2.300 Euro pro Kind
nicht schon durch andere Kinderbetreu-
ungskosten ausgeschöpft wird.
Steuerlich optimal ist das vor allem dann,
wenn die Oma keine eigenen Einkünfte
hat. In diesem Fall kann sie beispielsweise
– unter der Annahme einer selbständigen
Kinderbetreuungstätigkeit (etwa Betreu-
ung der Enkelkinder im Haushalt der Oma)
– für die Betreuung dreier Enkelkinder (bis
zum 10. Lebensjahr) jährlich pro Enkel-
kind 2.300 Euro Honorar beziehen (das ist
genau der Betrag, den die Eltern steuerlich
absetzen können), das sind insgesamt
6.900 Euro pro Jahr.

STEUER- UND 
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT

Mit diesem Honorar ist sie nicht einkom-
mensteuerpflichtig (Einkommensteuer-
pflicht besteht erst ab einem steuerpflichti-
gen Einkommen von 11.000 Euro) und bei
Berücksichtigung von 12 Prozent Betriebs-
ausgabenpauschale und (ab 2010) 13 Pro-
zent Gewinnfreibetrag auch noch nicht so-
zialversicherungspflichtig (die SV-Pflicht
beginnt erst ab selbständigen Einkünften
von 6.453,36 Euro, unter Berücksichtigung
der genannten Absetzposten beträgt das bei-
tragspflichtige Einkommen bei Einnahmen
von 6.900 Euro aber nur rund 5.280 Euro).

Die Eltern ersparen sich im Beispielfall
durch die Absetzung der Kinderbetreuungs-
kosten für drei Kinder (6.900 Euro) bis zu
3.450 Euro (50 Prozent von 6.900 Euro).
Wenn die Oma schon mit einem Gehaltsbe-
zug oder einer Pension steuerpflichtig ist,
so kann sie aus steuerlicher Sicht 730 Euro
pro Jahr an anderen Einkünften steuerfrei
dazu verdienen (Nebeneinkünftefreibe-
trag). Sozialversicherungspflichtig wird sie
bei einer selbständigen Kinderbetreuungs-
tätigkeit erst ab Nebeneinkünften von
4.395,96 Euro pro Jahr.

NEBENEINKÜNFTEFREIBETRAG

Aufgrund der bestehenden pauschalen Ab-
setzmöglichkeiten bei einer selbständigen
Kinderbetreuungstätigkeit kann bei voller
Nutzung des Nebeneinkünftefreibetrages
allerdings ein wesentlich höheres Honorar
von rund 950 Euro verrechnet werden. Ein
steuerfreies Honorar von 950 Euro an die
pädagogisch qualifizierte Oma bringt dann
bei den Eltern immerhin noch eine Steuer-
ersparnis von bis zu 475 Euro.
Wenn die selbständigen Einkünfte der Oma
unter der SV-Grenze von 4.395,96 Euro lie-
gen und daher keine SV-Pflicht gegeben ist,
kann die Sache auch bei höheren Beträgen
steuerlich insgesamt noch immer interes-
sant sein. Nämlich vor allem dann, wenn
die Steuerersparnis aus der Absetzung der
Kinderbetreuungskosten bei den El-
tern höher ist (etwa beim Grenzsteu-
ersatz von 50 Prozent bei steuer-
pflichtigem Einkommen über
60.000 Euro) als die Steuer, welche
die Oma für das Kinderbetreuungs-
honorar zahlen muss (Beispiel
Grenzsteuersatz von 36,5 Prozent

bis zu einem steuerpflichtigen Gesamtein-
kommen von 25.000 Euro, wenn die Oma
nur eine kleine Pension bezieht).

EINZIGER NACHTEIL: DIE OMA 
MUSS EINE STEUERERKLÄRUNG ABGEBEN

Will man – etwa in der Großfamilie – die
steuerlichen Möglichkeiten weiter ausrei-
zen, so könnte die Oma einen Lehrgang für
Tagesmütter absolvieren (Ausbildung ca. 5
Tage, Kosten rund 1.100 Euro). In diesem
Fall kann sie anstelle des 12-prozentigen
Betriebsausgabenpauschales die wesent-
lich höheren Betriebsausgabenpauschalbe-
träge für Tagesmütter (70 Prozent der Ein-
nahmen aus der Tätigkeit als Tagesmutter,
maximal 650 Euro pro Monat der Tätig-
keit) in Anspruch nehmen, was die steuer-
und sozialversicherungsfreien Verdienst-
möglichkeiten der Oma und damit die steu-
erlichen Optimierungsmöglichkeiten in der
Familie wesentlich erweitert.
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